
INZ-Manteltarifvertrag / Protokollnotiz zu § 6, Ziff. 6.4 vom 18.03.2004

Zwischen der 

Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und PSA,

Obentrautstraße 57, 10963 Berlin

-nachfolgend CGZP-

und der 

Interessengemeinschaft Nordbayerischer Zeitarbeitunternehmen e.V.,

Gleißbühlstraße 7, 90402 Nürnberg

-nachfolgend INZ genannt-

wird nachstehender Tarifvertrag abgeschlossen:

Zu § 6 Abs. 4 des MTV vom 24.02.2003 in der Fassung vom 27.11.2003 wird 
folgende „Protokollnotiz“ vereinbart:

Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass sich die Zuschlagsregelung „an Oster – und
Weihnachtsfeiertagen“ lediglich auf den Ostersonntag und den 1. Weihnachtsfeiertag bezieht. Diese
Regelung gilt nicht für Ostermontag und den 2. Weihnachtsfeiertag.

Nürnberg, den 18.03.2004

Tarifgemeinschaft Christlicher Interessengemeinschaft Nordbayerischer

Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA Zeitarbeitunternehmen e.V.

Gunter Smits  Rainer Hilbert

Jörg Hebsacker Hugo Schmitt  


